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DIENSTLEISTUNGEN Einheit 
pro 

Wer bezahlt: Tarif pro Einheit 

Bedarfsabklärung und Beratung Stunde Grundversicherung Fr. 73.00 

Behandlungspflege Stunde Grundversicherung Fr. 68.00 

komplexe Grundpflege Stunde Grundversicherung Fr. 68.00 

einfache Grundpflege Stunde Grundversicherung Fr. 48.50 

Psychiatrische Grundpflege, komplex Stunde Grundversicherung Fr. 68.00 

Psychiatrische Grundpflege, einfach  Stunde Grundversicherung Fr. 48.50 

Nachtpikett (Pflegefachperson) Nacht Klient Fr. 25.00 

Hauswirtschaft Stunde falls vorhanden: ev. 
Zusatzversicherung  

s. untere Tabelle 

Familien-Betreuung Stunde falls vorhanden: ev. 
Zusatzversicherung 

Fr.   35.00 

Extraleistungen wie Botengänge etc.  Stunde Klient  Fr.   45.00 
Wegpauschale bei Hauswirt-
schaftseinsätzen 

täglich max. 
1 Pauschale 

Klient  Fr.     5.00 

Bearbeitungsgebühr bei Hauswirt-
schaftseinsätzen 

pro Rechnung Klient Fr.     5.00 

Schlüsselverwaltung pro Rechnung Klient Fr.     5.00 

 

Bei Fehlbesuchen oder kurzfristig ab-
gesagten Einsätzen, stellen wir für die 
geplante Zeit den Tarif der vorgesehe-
nen Leistung in Rechnung. 
Vormittagseinsätze müssen bis um 
17.00 Uhr des Vortages -, Nachmit-
tagseinsätze bis um 10.00 Uhr des 
Einsatztages abgesagt werden. 

Stunde Klient Tarif der geplan-
ten Leistung 

 

Tarife für die Hauswirtschaft (Die Berechnungsgrundlage ist auf der Rückseite unten dargestellt) 

Einkommen+Vermögen 
(steuerbar) 

Einheit Tarif pro Einheit 
 

bis            Fr.    19’999.00 Stunde Fr. 17.00    bzw. Fr.   4.25 pro angefangene Viertelstd. 

bis            Fr.    29’999.00 Stunde Fr. 21.00    bzw. Fr.   5.25 pro angefangene Viertelstd. 

bis            Fr.    39’999.00 Stunde Fr. 25.00    bzw. Fr.   6.25 pro angefangene Viertelstd. 

bis            Fr.    49’999.00 Stunde Fr. 29.00    bzw. Fr.   7.25 pro angefangene Viertelstd. 

bis            Fr.    59’999.00 Stunde Fr. 33.00    bzw. Fr.   8.25 pro angefangene Viertelstd. 

bis            Fr.    69’999.00 Stunde Fr. 37.00    bzw. Fr.   9.25 pro angefangene Viertelstd. 

bis            Fr.    99’999.00 Stunde Fr. 41.00    bzw. Fr. 10.25 pro angefangene Viertelstd. 

ab             Fr.  100'000.00 Stunde Fr. 45.00    bzw. Fr. 11.25 pro angefangene Viertelstd. 

Sondertarif EL-Bezüger 
Berechnung Rückseite 

Stunde Fr. 19.00    bzw. Fr.   4.75 pro angefangene Viertelstd. 

Grundreinigung    Stunde    Fr. 45.00    bzw. Fr. 11.25 pro angefangene Viertelstd. 
Bedarfsabklärung Stunde    Fr. 73.00    bzw. Fr. 18.25 pro angefangene Viertelstd. 

 

Tarife für das Jahr 2008 
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Verschiedenes: 
 

Kostendeckung 

• ärztlich verordnete Pflegeleistungen und kassenzulässiges Pflegematerial werden durch die 
Grundversicherung der Krankenkasse übernommen (abzüglich Selbstbehalt). 

• Hauswirtschaftsleistungen werden, sofern vorhanden, teilweise durch die Zusatzversiche-
rung übernommen; im Zweifelsfall fragen Sie vorgängig bei Ihrer Krankenkasse nach. 

• die Kosten für Fehlbesuche trägt der Klient selber. 

• die Wegpauschale bei Hauswirtschaftsleistungen und die Bearbeitungsgebühr bei Haus-
wirtschaftsleistungen pro Monat gehen zu Lasten des Klienten. 

 

Finanzielle Schwierigkeiten ? 
• Für AHV-Rentner/-innen besteht die Möglichkeit einer kostenlosen Budget- oder Sozialversicherungs-

beratung bei der  
PRO SENECTUTE OBERLAND WEST, Malerweg 2, 3600 Thun, Tel. 033.226.60.60 

• EinwohnerInnen der Stadt Thun: Bei finanziellen Schwierigkeiten können AHV- oder IV-
RentnerInnen allenfalls bei der AHV-Zweigstelle der Stadt Thun (Tel. 033.225.89.09) eine Ergänzungs-
leistung (EL) beantragen 

• EinwohnerInnen der Gemeinde Spiez: Bei finanziellen Schwierigkeiten können AHV- oder IV-
RentnerInnen allenfalls bei der AHV-Zweigstelle der Gemeinde Spiez (Tel. 033.655.33.45) eine Ergän-
zungsleistung (EL) beantragen 

 
Berechnungsgrundlage für den Hauswirtschaftstarif 
(der Tarif wird durch SPITEX Thun berechnet, diese Tabelle dient zur Information!)  
 

Schritt Inhalt Quelle, Bemerkungen 

1.  Steuerbares  Einkommen letzte definitive Steuerveranlagung 

2.  Steuerbares Vermögen letzte definitive Steuerveranlagung 

3.  Anrechnung Freigrenze  
für das Vermögen 

Vermögen minus Betrag Freigrenze ergibt Restvermögen 
(Beträge s. unten) 

4.  Vermögensanteil für  
AHV-Rentner: 

1/10 des Restvermögens 

5.  Vermögensanteil für 
übrige Klienten: 

1/15 des Restvermögens 
 

6.  Total Einkommen für die AHV-
Rentner 

Total  1 + Total 4 addieren 
(ergibt Einkommen+Vermögensanteil) 

7.  Total Einkommen für die  
übrigen Klienten 

Total 1 + Total 5 addieren 
(ergibt Einkommen+Vermögensanteil) 

 
 

Die Vermögens-Freigrenzen (s. Tabelle oben, Zeile 3) betragen: 
 
für Alleinstehende CHF 25'000.-- 

für Verheiratete CHF 40'000.-- 

 


